
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 11. Dezember 2017  

 
 Nr. 2017/2058  

Abrechnung: Biberist, Bürenstrasse, Knoten Solothurn Entlastung West (SEW), 
Sofortmassnahmen Langsamverkehr 
  

1. Erwägungen 

Die Verkehrssicherheit für die Radfahrer auf der Bürenstrasse beim Knoten Anschluss Autobahn 
A5 / Westtangente in Biberist konnte mittels Sofortmassnahmen erhöht werden. Es wurde eine 
Wirkungsanalyse mit Video durchgeführt. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 35'317.60 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 24'275.15 
 

Total Aufwendungen 59'592.75 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
2010, Objektkredit, Projekt 2TK.20010.07.001  31'372.50   
2012, Objektkredit, Projekt 2TK.20012.07.001  28'220.25   

Total Kredite  59'592.75   

./. Zahlungen an Dritte    59'592.75 

nicht beanspruchter Objektkredit  0.00 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  59'592.75   
     
Total Gemeindebeitrag: 34.39 % von Fr. 59'592.75    20'493.95 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    0.00 

Gemeindebeitrag    20'493.95 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für den 
Langsamverkehr beim Knoten SEW auf der Bürenstrasse in Biberist, im Gesamtbetrag 
von Fr. 59'592.75, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von 
Fr. 20'493.95 der Einwohnergemeinde Biberist in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.20012.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschrei-
ben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (por/rom) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil 
Gemeindepräsidium Biberist, Bernstrasse 4, 4562 Biberist (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Biberist, Bernstrasse 4, 4562 Biberist (separate Rechnung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt später) 


